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wälte

Ma
Dr. cht Wien

Dr. , Rechts- und Soz¡alpol¡tik
chtsanwälte

Doz Dr Brig¡fte Gutknecht, lnstitut fÜr Staats- und Verualtungsrecht der
Un¡versitäÎ Wien
Univ.-Prof Dl Dr Andreas Kroptk, Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement
an cier Tll Wien, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwirtschaftlichen Beratung
GmbH mit Sitz in Perchtoldsdorf bei Wien, Sachverständiger
Dt Rudolf Less¡ak, Fechtsânwalt und Seniorpartner einer Kanzlei m¡t Schwerpunkt
im Vergaberecht
Dr. Mafth¡as Ohler, Rechtsanwalt und Parlner bel Schramm Ohler Rechtsanwälte
Mag. Franz Pachner, Mitglied des Geschäftsführenden Sena'ts der B-VKK, BMWFJ, iR

[Bundeslánderkorrespondentlnnen]
Mag. Otto - I mre Pathy, Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Dr Robeft Berger, Amt der Salzburger Landesregierung
Dr Doris Hattenberget Universität Klagenfurt
lvllvlag. Chrßtlan Kodac, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Mag Beatr¡x Lehner, Fichterin des Bundesverualtungsgerichts (Außenstelle Graz)

Dr Albert Oppel, Richter des Vemaltungsgerichtes Wien
Mag Christian Ruzicka, Stadt Wien, lVlA 63
Dr S¡gmund Rosenkran¿ Senatsvorsitzender des Landesverualtungsgerichts Tirol

Mag Floian Schiffkorn, Amt der Oberösterreichischen Landesreg¡erung
Mag Manja Schlossar- Schiretz, LandesveMaltungsgericht Steiermark
Mag. Karin Schnabl Landesverwaltungsgericht Steiermark
Dr Volker Wurd¡nget LandesveMaltungsgericht Tirol

D¡e veröffentlichten Beilräge geben die persönliche Meinung derldes jeweiligen Au

torin/Autors wieder, welche sich nichl unbedingt m¡t der Meinung der Behörde, der

dielder jewe¡lige Autorin/Autor angehÖrt, decken muss

rvø [zors] ra

&_
91



a

Z
L!

S

ÖSTennEICH ISCH E GEM EI N DE-ZEITUNG

Das Magazin des Österreichischen Städtebundes

3/2015oo

Städtebund

MANZ'sche Verlags- und
U niversitätsbuchhandf ung GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 1 71C
1230 Wien

100 Ja,hre

þ
,:fl::$:'

z
rÍ.
o

"ïl

-

sterreichischer
ao

Städtebund



tNl þ{A

GENERALSEKRETAB

Eine dauerhafte
Einrichtung der Städte
lm vergangenen Jahrhundeft hat sich der
Städtebund zu einer dauerhaften Organisa-

tion, die die lnteressen der Städte und Ge-
meinden gegenüber Bund und Ländern ver-

tritt, etablierf. Heute ist er zudem eine Platt-

form für Erfahrungsauslausch und internatio-

nale Netnverk-Kontal4e geworden, Der
Städtebund hat sfets das demokratische
Pinzip verfolgt, das sich auf ortlicher Ebene
insbesondere in der Selbstvervvaltung aus
drüc14. Kommunalpolitikerlnnen sind der Bür-
gerin und dem Bürger am nächsten, sre sind
mit den Anliegen am unmittelbarsten kon
frontiert, Wie die jährliche Untersuchung

,,Städtebarometel' belegt, sind die Men
schen mit den Leistungen der Stádte sehr
zufrieden. In den Stadten passiert Eldung
und lnnovation, wird investÌert und die Wirt-

schaft angekurbelt, Der Städtebund setzt
sìch für die Se/bstenfscheidungsrechte von
Gemeinden ein - nur so kann flexibel auf
Burgerlnnenwünsche reagiert werden. Auch
die freiwillige Mitgliedschaft ist Ausdruck der
Solidarität zuischen den Gemeinden, Trot
u nterschìedlicher politischer I nferessen steht
das gemeinsame Anliegen im Vordergrund -
t'täntlicl t tlie Fuùerung der Sell.s\eruval-
tungsrechte. Die finanzielle Absicherung der
Gemeìndeautonomie war und ist das
oberste Zeldes Städtebundes. Wir freuen
uns auf die nächsten 100 Jahre!

Dr Thomas Weninger

Generalsekretär des Osterreichischen Städtebundes

2

2
Eine dauerhafte Einrichtung der Städte
Editorial des Generalseketärs des Österreichischen Städtebundes

Gen eralsekretär Thomas Wen i nger

3 Hunderl Jahre die ,,Stimme der Städte"
Vorwo¡t des Präsidenten des Österreichischen Städtebundes

Bürgermeister Michael HàuPl
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1 Städtebund Aktuell
Diverse Kurzmeldungen aus den Städten
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Auf der Fußgängerlnnenkonferenz in Bregenz werden

ldeen diskutiert, wie das Zu-Fuß-Gehen im ländlichen

Baum gesund und klimaschonend gestaltet werden kann.

Mehr auf Seite 4

Kommunalnews
Kurzberichte aus den Bundesländern

4 a) 100 Jahre Städtebund
I '/ Der Österreichische Städtebund
| (- 

folgtdem\Øandel derZeir
und stellt sich damit auch ver-

änderten Herausforderungen.

Präsident Dr. Michael Häupl
zieht im Interview ein Resü-

mee zum hundertjährigen
Bestehen des Österreichi-
schen Städtebundes und
spricht über Aufgaben, die in
Zukunft auf ihn zukommen.
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Städte sind attrakdver denn je. Das bestätigt die Publikation

,,Öste¡reichs Städte in Zahlen 2014" , heruuseegeben vom

Österreichischen Städtebund und von der Statistik Austria.

braucht
Städte.

braucht
Städte.

Dr, Konrad Pesendoder, Generaldirektor der Statistik Austria, präsentierte mit Städ-
tebund-Generalsekretär Dr, Thomas Weninger,,Osleneichs Stádte in Zahlen 2O14",

Mehr auf SeÌte 62-63

64 Recht
Vorschreibung von Feuerwehrgebühren

ô6 Finanzen
Februar 201 5
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1OO Jahre

Osterreichischer
Städtebund

PFASIDENT

Hundert Jahre die
,,Stirnme der Städte"

Der Osteneichische Städtebund und seine
Mitglieder feiern heuer ihr l))jähriges Be-
stehen. Die parteiübergreifende lnteressen-
vertretung hat schon eine lange historische
Tradition und war immer Ausdruck der wirt-

schaftlìchen, kulturellen und politischen Dy-
namik des ortlichen Gemeinwesens soyyre

des Gesta/tungswillens der Städte.
Die umfangreiche Tàtigkeit des Stádtebun-
des ist nur möglich, weil seine Arbeit von
den Mþliedstädten in hervonagender
Weise mitgetragen wird. Der Städtebund ist

also nur so stark wie auch seine Mttglieder
stark sind.

Osteneichs Städte und Gemeinden sehen
sich auch als wichtige Akteulnnen auf euro-
paischer Ebene. Damit steigt die Verantwor-

tung aktiv zu werden und das ,,gemeinsame
Europa" al4iv mitzugestalten. TroD steigender
lnternationalitat in vielen Lebensbereichen
hat die Kommunalpolitik die größte Auswir-
kung auf die Lebensqualität der Menschen.
Städte und Gemeinden erbringen öffentliche
Dienstleistu ngen bevol keru ngsnah, effr zient
und auf hohem N:eau.
Der Städtebund steht für starke Stàdte mit
sozialer Verantwortung - ietà und auch in
Ztktnft!

Bürgermeister Dr, Michael Häupl

Präs¡dent des Osterreich¡schen Städtebundes

3
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Vereinbarkeit des EMRK-Beitritts der EU mit dem Unionsrecht.
Besprechung von EuGH 18.12 "2OL4, Gutachte n 2 I 13

Rechtsprechung

' Art. 
'. 

EMRK
P erez gg. D euts chlan d (ZE) (6.1.2075)

Klausecker gg. D eutschland (ZE) (6.L.2075)
> Art.6 EMRK

Cleve gg. Deutschlan d (15.1.20Ls)

Arribas Antón gg. Spanien (2O.1.2O15)

Bochan gg. die Ukraine (Nr. 2) (GK) (5.2.201s)
> Art.7 EMRK

Rohlena gg. Tschechien (27.7.20'1.5)

' Art. SEMRK
Elberte gg. Lettland (13.1.2015)

Kuppinger gg. Deutschland (15.1.20L5)

M. A. gg. Österreich (15.1.2015)

Paradiso und Campanel li gg. Italien (27.I.20L5)

Bohlen gg. Deutschland und ErnstAugustvon Hannover
gg. Deutschland (1.9.2.2075)

' Art. 10 EMRK
Haldimann u.a. gg. die Schweiz Q,4.2.20Ls)

> Art. 11. Prot. EMRK
Béláné Nagy gg. Ungarn (70.2.201.s)

Weitere Urteile und Entscheídungen des EGMR

Màrz2ors
z4.Jahrgang
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48
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24
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32
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el354l13v.18.72.20L4
Fag ogArbejde (FOA) gg. Kommunernes Landsforening (KL) 72

> Art. 8, 14 EMRK, A¡t. r BVG-Kindetrechte, $ r9r Abs. 2 ABGB, $ 8 Abs.4 EPG

VfGH G 71.9 -72o l2OL4 v. L7.L2.20L4
Verbot der gemeinsamen Adoption durch gleichgeschlechtliche
Partner ist verfassungswidrig 75

' Art. 24 GRC, Art.3 KRK, Art. I BVG-Kinderechte, 5 r93 Abs. 2 ABGB

VfGH G t8l2OL4 v. L"J.."1.2.20L4

Strikte Vorgabe beim Altersunterschied zwischen Wahleltern und -kind
verstößt gegen das BVG-Idnderrechte 78

Literatur 81
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Bettìno Fraunhoffer LL.M., DGB Rechtsschutz GmbH Ulm

Zusätzliche, nicht von der Krankenkasse getragene Behandlungskosten muss
das Jobcenter nur dann als Mehrbedarf übernehmen, wenn die Krankenkasse
nicht zur Leistung verpftichtet ist oder eine medizinisch notwendige Behand-
lung verweigert.

a år

z. Wenn keine ablehnende Entscheidung

der l(ranl<enkasse vortiegt, kommt
grundsätztich eine lnanspruchnahme

des Jobcenters nicht in Betracht.

20r4

Als a[[gemeine Härteregetung im Grundsi-
cherungsrecht bestimmt $ zr Abs. 6 5G B l l,

dass ein Mehrbedarf anerl<annt wird, so-

weit im EinzelfalI ein unabweisbarer, nicht
nur einmatiger besonderer Bedarf besteht.
Unabweisbarkeit in diesem Sinne liegt
nicht vor, wenn die l(ranl<enl<asse die Zusa-
ge für eine kieferorthopädische Behand-

lung erteitt hat, der Kieferorthopäde in ei-

nem ergänzenden Kostenvoranschlag
zusätzliche Leistungen fi.jr geboten hält.
Das hat das BSG am 1,2.72.2073 entschie-
den. (Soweit das BSG den Rechtsstreit an

das LSG in Essen zurücl<verwiesen hat, be-

trilft das nîcht den Anspruch der l(lägerin
auf einen Mehrbedarf wegen der Zusatz-
l<osten für die kieferorthopädische Be-

handlu ng.)

Ergänzender Kostenplan wird abgelehnt
Die Krankenl<asse hatte für die 1996 gebo-
rene K[ägerin zoog eine Kostenzusage für
eine kieferorthopädische Behandtung er-

teilt. Der Zusage lag ein Heil- und Kosten-
ptan der behandelnden kieferorthopädi-
schen Praxis zu Grunde. Diese hatte einen
zweiten Kostenplan erste[[t, der ergänzen-

de Leistungen in Höhe von ca. 93o Euro

enthielt, die von der l(ranl<enkasse nicht
übernommen werden. Auf die nicht beste-
hende Leistungspftichi der l(rankenkasse

wies die behandetnde Praxis in dem ergän-

zenden Kostenvoranschlag ausdrücklich

hin.

Die K[ägerin, die mit ihren Eltern bis Mitte
2ot2 von Leistungen nach dem SGB ll ge-

lebt hat, beantragte die Übernahme dieser
Kosten - als Beihilfe und hilfsweise als
Dartehen - durch das beklagte Jobcenter
Kö[n. Dieses lehnte den Antrag mit der Be-

gründung ab, Kosten einer notwendigen
kieferorthopädischen Behandlung würden
von der Kranl<enkasse getragen; ftir die
Übernahme ergänzender Leistungen durch
das Jobcenter bestehe keine Rechtsgrund-
lage. Das haben die Gerichte im Ergebnis

genauso gesehen.

Jobcenter trägt nur sehr selten
Behandlu ngskosten
Die Kasseter Bundesrichter stützen ihre
Entscheidung auf zwei zentrate Aussagen,
die auch für andere Verfahren Bedeutung
haben, in denen vom .lobcenter auf der
Grundlage des 5 zr Abs. 6 SGB ll ergänzen-

de Leistungen zur gesundheittichen Ver-

sorgung begehrt werden:
r. Ein unabweisbarer Bedarf im Sinne des

Grundsicherungsrechts l<ann wegen des

Nachrangs der Leistungen nach dem

5GB ll gegenüber den Leistungen der
l(ranl<enl<asse überhaupt nur in Betracht
lcommen, wenn die Kranl<enl<asse nicht
[eistungspflÌchtig ist. Das zu entschei-
den, ist Sache der Kranl<enl<asse, bei der
ein Hi[[eempfänger grundsätzlich den -
tatsächtich oder vermeinttich - nicht ge-

decl<ten Bedarfgettend zu machen hat.

Krankenkasse Ieistet das
>medízinisch Notwendige<

0b der Hilfeempfänger eine - unterstellt -
abtehnende Entscheidung der Kranl<enkas-

se anfechten muss, hat das BSG hier nicht

gektärt. Davon dürfte aber auszugehen sein,

wenn nicht offensichttich ist, dass eine Leis-

tungsgewährung der Kasse auf jeden Fatl

ausscheidet, z. B. wenn Kosten einer Heil-

praktikerbehandtung gettend gemacht wer-

den: dafür muss eine Krankenkasse nach

5 rs SGB V niemals aufkommen.

Lehnt die Krankenl<asse die Kostenüber-

nahme ab, obwohI die Behandlung in der
vom Arzt vorgeschtagenen Form >medizi-

nisch notwendig< ist, kann eine Leistungs-

SaSì plus 3/2014
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Wenn ein Hilfeempfänger nach dem (nicht erforderlichen) Umzug in eine teurere
Wohnung seine Hilfebedürftigkeit für mehr als einen Monat unterbricht, darf
das Jobcenter die Übernahme der Wohnkosten nicht auf den Betrag begrenzen, 4
der für die alte Wohnung angefallen wäre.

Die Überwindung der Hitfebedürftigkeit für
mindestens einen Monat hat zur Folge,

dass ein neuer LeistungsfatI eintritt; die
Kosten der Unterl<unft sind dann soweit sie

angemessen sind, zu [jbernehmen - ohne
Begrenzung aul die Miethöhe in einer frû-
her bewohnten Unterkunft .

Der Kläger aus dem Kreis Anhatt-Bitterfeld
(Sachsen-Anhalt) war während des Bezu-
ges von Grundsicherungsteistungen in eine

teurere Wohnung gezogen. Das beklagte

Jobcenter begrenzte im Hinbtick aul die
Kürzungsregelung des 5 zz Abs. 7 Satz 2

SGB ll für den nächsten aufden Umzug fot-
genden Bewi[[igungsabschnitt die Kosten

der Unterl<unft (KdU) auf dielenigen der
alten Wohnung, weilfür den Umzug in eine

teurere Unterl(unft l<eine Notwendigkeit
bestanden habe. Kurz danach schied der
K[äger aus dem Leistungsbezug aus, weil
er für fünf Monate eine befristete und exis-
[cr¿siulrcrrrde Beschäftlgung aufnahm.
Nach deren Ende bewilligte das Jobcenter
erneut Grundsicherungsleistungen. Die
KdU berücksichtigte es nur Ìn der für die
atte Wohnung angefatlenen Höhe. Das ha-
ben die Sozialgerichte aller drei lnstanzen
für falsch gehalten.

Neuer Leistungsfall
Die Bundesrichter stimmen ihren Kollegen
am SG Dessau und am LSG in Halle aus-

drücktich zu, dass mit dem Ausscheiden

aus dem Leistungsbezug die >altenr< Be-

willigungen enden. lst der Betroffene dann
später erneut auf Leistungen nach dem

5GB ll angewiesen, tritt ein neuer Leis-

tungsfall ein. Dann sind die KdU zunächst
in dem tatsächlich entstandenen Umlang
zu übernehmen ($ zz Abs. r Satz r SGB ll).
Das Jobcenter kann eine l(ostensenkungs-

aufforderung aussprechen, mit der Folge,

dass zu prüfen ist, ob die Kosten für eine

angemessene Unterl<unft des Hitfeemp-
fängers künftig zu begrenzen sind. Eine

automatisch eintretende Begrenzung auf
die ursprünglich entstandenen l(osten ist
ausgeschtossen.

Hinweis:

Das BSG betont erneut, dass ein Aus-

schelden aus dem Lelstungsbezug für
mindestens einen volten Monat eine

wichtige Zäsur darsteltt. Das galt bisher

schon für die Abgrenzung von anrechen-
barem Einkommen und Vermögen: ein

Lottogewinn während' des Leistungs-
bezuges ist anrechenbares Einkommen;
erzielt der Hilfeempfänger mindestens
einen Monat nach dem Gewinn bedarfs-
decl<ende Einkünfte, wandett sich der
Lottogewinn in jedem neuen Bewilli-

SoSi plus 5/2014
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